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Newsletter 17 | Planethic Group AG 

 

Abstimmung ohne Versammlung nicht beschlussfähig / Präsenzversammlung 

für Mitte Mai 2026 geplant 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir möchten Sie über die neuesten Entwicklungen in Planethic Group AG (vormals: 

Veganz Group AG - „Veganz“) informieren.  

 

 

Abstimmung ohne Versammlung nicht beschlussfähig 

Wie berichtet hat die Gesellschaft die Anleiheinhaber zu einer Abstimmung ohne 

Versammlung eingeladen, die vom 20.04. bis 22.04. stattgefunden hat. Die 

Gesellschaft hat mitgeteilt, dass das erforderliche Quorum zur Beschlussfähigkeit 

von 50% nicht erreicht wurde.  

 

 

Präsenzversammlung für Mitte Mai 2026 geplant 

Die Gesellschaft plant daher, die Beschlussvorschläge im Rahmen einer zweiten 

Gläubigerversammlung erneut zur Abstimmung zu stellen, die voraussichtlich Mitte 

Mai 2026 stattfinden soll und zu der zeitnah eingeladen wird. Auf dieser zweiten 

Gläubigerversammlung ist nur noch ein reduziertes Teilnahmequorum von 25% 

erforderlich.  

 

Die Beschlussgegenstände werden identisch zu jenen aus der Abstimmung ohne 

Versammlung sein. Nach den Beschlussvorschlägen soll  

 

- die am 24.02.2026 fällige Zinszahlung zinsfrei bis zum Fälligkeitstermin 

(Laufzeitende) gestundet werden sowie  

- der ab dem 24.02.2025 zu zahlende unbare Zins (PIK-Zins), der in 

Abhängigkeit der Marktkapitalisierung der Veganz-Aktien zu zahlen ist, 

ersatzlos entfallen und  

- die am 24.02.2026 fällige Teilrückzahlung in Höhe von 5% des Nennbetrages 

ersatzlos entfallen.  

 

Für die Anleihegläubigerversammlung ist eine neue Sperrbescheinigung erforderlich. 

Diese kann bei der Depotbank angefordert werden, sobald die Einberufung im 

Bundesanzeiger durch die Emittentin erfolgt ist.  

 

 

Kostenlose Stimmrechtsvertretung der SdK 

Für die Präsenzversammlung wird die SdK eine kostenlose Stimmrechtsvertretung 

anbieten. Hierzu ist eine Vollmacht (sofern bislang noch nicht erteilt) sowie die 
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Sperrbescheinigung erforderlich. Die Vollmacht ist unter www.sdk.org/veganz 

abrufbar. Sobald die Einberufung erfolgt ist, werden wir erneut berichten.  

 

Keine Gespräche bekannt 

 

Wir stehen im regelmäßigen Austausch mit größeren Anleiheinhabern. Bisher ist uns 

entgegen der Angabe der Gesellschaft nicht bekannt, dass mit diesen Gesprächen 

über das weitere Vorgehen stattgefunden haben. Auch mit der SdK fanden seit dem 

bereits publizierten Gespräch am 17.3.2026 keine weiteren Gespräche mehr statt. Wir 

halten auch weiter an unserer Einschätzung fest, dass die bisher vorgeschlagenen 

Tagesordnungspunkte nicht zustimmungsfähig sind, da erneut nur die 

Anleiheinhaber Zugeständnisse erbringen sollen, ohne dafür eine Gegenleistung zu 

erhalten. Ferner fehlt die nötige Transparenz über Geschäftsvorgänge in der 

Vergangenheit.  

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern gerne per Mail unter info@sdk.org 

oder telefonisch unter 089/20208460 zur Verfügung.  

 

München, den 24.04.2026 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

Hinweis: Die SdK ist Anleiheinhaberin der Emittentin!  

http://www.sdk.org/veganz
mailto:info@sdk.org

